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würde zum einen die Verantwortung der Staaten begründen, 
an der Lösung globaler Probleme mitzuwirken; zum anderen 
wäre sie eine weitere Garantie für die Verwirklichung des 
Rechts jedes Staates, an der Lösung solcher Probleme teilzu
nehmen und seine Interessen in den internationalen Ent
scheidungsprozeß einzubringen.

Die Begründung einer konkreten Rechtspflicht der Staa
ten zur Zusammenarbeit müßte allerdings einen Konsens der 
Staaten darüber einschließen, welche internationalen ökono
mischen Probleme sie als globale Probleme anerkennen. 
Denkbar wäre unter den gegenwärtigen Bedingungen eine 
Einigung der Staaten, folgende Problemkomplexe als globale 
einzustufen:
— die Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer,
— die Stabilisierung der internationalen Finanz- und Wäh

rungsbeziehungen,
— die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit unter den 

Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution,
— die Rohstoff- und Energieversorgung,
— die Versorgung der zunehmenden Weltbevölkerung mit 

Lebensmitteln.
4. Die UN-Charta muß die allgemeine völkerrechtliche 

Grundlage internationaler ökonomischer Sicherheit bilden. 
Insbesondere die in ihren Art. 1 und 2 verankerten und in 
der Deklaration über die Prinzipien des Völkerrechts von 
1970 authentisch interpretierten Grundprinzipien des allge
mein-demokratischen Völkerrechts haben sich als Grundlage 
der internationalen Beziehungen bewährt. Das belegen in 
erster Linie die seit Gründung der UNO erreichten Fort
schritte bei der Gewährleistung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit sowie bei der Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker. Ihre uneingeschränkte 
Durchsetzung ist letztlich auch für die Entwicklungsländer 
die entscheidende rechtliche Grundlage für die umfassende 
Verwirklichung ihres Selbstbestimmungsrechts auch auf 
ökonomischem Gebiet.

Angesichts des gegenwärtigen internationalen Kräftever
hältnisses, insbesondere auf ökonomischem Gebiet, ist — wie 
die völkerrechtliche Entwicklung der letzten Jahre beweist — 
die Schaffung eines neuen, wirksameren, allgemein aner
kannten Prinzipiensystems zur Lösung der Entwicklungspro
bleme der Völker nicht möglich. Real wäre es jedoch, die 
völkerrechtliche Arbeit auf die Ausschöpfung und Ausgestal
tung der bereits von allen Staaten anerkannten Grundprin
zipien zu lenken. Dabei müßte es zum einen um ihre allge
meinverbindliche Konkretisierung im Hinblick auf die inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen gehen. Zum anderen 
wäre die umfassende Durchsetzung der Grundprinzipien noch 
wirksamer durch Vereinbarungen auf den einzelnen Gebie
ten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu fördern.

Dies hätte besondere Bedeutung hinsichtlich der Grund
prinzipien, zu denen eine allgemeinverbindliche Konkreti
sierung derzeit nicht erreichbar sein wird. So könnte z. B. 
das Gewaltverbot auf ökonomischem Gebiet durch das Ver
bot bestimmter ökonomischer Zwangsmaßnahmen in Verein
barungen zu einzelnen Problemen der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen gestärkt werden. Das gleiche gilt für die 
Stärkung des Diskriminierungsverbots als Element des Prin
zips der souveränen Gleichheit. Zur Förderung dieses Prozes
ses wäre es denkbar, daß die Staaten diesbezügliche allge
meinverbindliche Orientierungen für die inhaltliche Ausge
staltung von Vereinbarungen auf ökonomischem Gebiet 
schaffen (z. B. die Pflicht zur Ausschaltung von Diskriminie
rungsmöglichkeiten; der Ausschluß aller Möglichkeiten, öko
nomische Maßnahmen als politisches Druckmittel zu nutzen).

In der völkerrechtlichen Diskussion um die Stärkung der 
Grundprinzipien könnten folgende Fragen in den Mittelpunkt 
gestellt werden, die in ihrer Gesamtheit einen Interessenaus
gleich der Staaten ermöglichen:
— das Recht jedes Staates auf Schutz seiner Sicherheitsinter

essen auf ökonomischem Gebiet in den internationalen 
Beziehungen,

— das Recht jedes Staates, sein Wirtschaftssystem zu wäh
len,

— die Souveränität der Staaten über ihre Naturreichtümer 
und ökonomischen Aktivitäten,

Informationen
Das Mitglied des Redaktionskollegiums der „Neuen Justiz" 
Prof. Dr. sc. Karl-Heinz Röder, Stellvertreter des Direktors 
des Instituts für Theorie des Staates und des Rechts der Aka
demie der Wissenschaften der DDR, wurde am 16. Juni 1988 
vom Plenum der Akademie der Wissenschaften der DDR zum 
Korrespondierenden Mitglied der Akademie gewählt. Er ge
hört der Klasse Philosophie, Ökonomie, Geschichte, Staats
und Rechtswissenschaften der Akademie an. Am 1. Juli 1988, 
dem traditionellen Leibniz-Tag der Akademie, hielt Prof. Rö
der einen Kurzvortrag, in dem er Forschungsergebnisse zu den 
politischen Systemen der entwickelten kapitalistischen Länder 
vortrug.
Das Präsidium der URANIA veranstaltete am, 18. Mai 1988 
eine Konferenz zum Thema „Menschenrechte in unserer Zeit“. 
Das Referat von Prof. Dr. H. К 1 e n n e r (Zentralinstitut 
für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR) 
behandelte die historische Dimension, die marxistisch- 
leninistischen Grundpositionen sowie die nationale und 
internationale Bedeutung der Menschenrechtsproblematik. 
Weitere Referate hielten Prof. Dr. K. H e u e r  (Abteilung 
Staats- und Rechtsfragen des Zentralkomitees der SED) über 
Menschenrechte und sozialistische Demokratie, insbesondere 
über politische Mitbestimmung, und Dr. U. K ö r n e r  
(Akademie für ärztliche Fortbildung) über neue Entschei
dungsprobleme und Grundrechtsfragen in der modernen 
Medizin.

Die Sektion Internationale Fragen des URANIA-Präsi- 
diums führte am 15. Juni 1988 eine Referentenberatung zum 
Thema „Menschenrechte und Völkerrecht“ durch. Hier refe
rierten Dr. T. A n s b a c h  (Sektion Rechtswissenschaft der 
Humboldt-Universität) über aktuelle Fragen in der Tätigkeit 
der UNO auf dem Gebiet der Menschenrechte, J. E b e r t  
(Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten) über die Er
örterung menschenrechtlicher Probleme auf dem Wiener 
KSZE-Folgetreffen und Dr. B. W i t о w s к i (Friedrich- 
Schiller-Uni versität Jena) über konservative Menschenrechts
konzeptionen in den USA und in der BRD, insbesondere über 
die neokonservative Freiheitsideologie.

— die Grundsätze der Gleichberechtigung und des gegensei
tigen Vorteils in der internationalen ökonomischen Zu
sammenarbeit sowie das Diskriminierungsverbot (als Ele
mente der souveränen Gleichheit bzw. des Selbstbestim
mungsrechts),

— das Verbot jeglicher ökonomischer Zwangsmaßnahmen 
(als Element des Einmischungs- bzw. des Gewaltverbots),

— die Pflicht der Staaten zur Teilnahme an der Lösung in
ternationaler ökonomischer Probleme, denen durch die 
Staaten auf Grund ihrer Gefahren für den Weltfrieden, 
die internationale Sicherheit und die Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker globale Bedeutung 
beigemessen wird, (als Element der gegenseitigen Zusam
menarbeit in Übereinstimmung mit der UN-Charta).

*

Zusammengefaßt ergeben sich aus der Konzeption der inter
nationalen ökonomischen Sicherheit folgende Überlegungen 
hinsichtlich der Prioritäten für die Kodifizierung der Rechts
grundlagen einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung:
— Anerkennung des Prinzips der gleichen ökonomischen Si

cherheit für alle Staaten,
— völkerrechtliche Ausgestaltung des politischen Prinzips 

„Abrüstung für Entwicklung",
— völkerrechtliche Ausgestaltung der Pflicht der Staaten zur 

Teilnahme an der Lösung globaler ökonomischer Pro
bleme sowie

— Stärkung der UN-Charta im Hinblick auf die internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen, vor allem über eine allge
meinverbindliche Konkretisierung der in ihr verankerten 
allgemein anerkannten Grundprinzipien des Völkerrechts. 
Der Erfolg der weiteren Arbeiten zu diesem Tagesord

nungspunkt der UN-Vollversammlung wird davon abhän- 
gen, wie es den Staaten gelingt, die Diskussion in gegensei
tiger Übereinstimmung zunächst auf diejenigen Probleme 
einzugrenzen, deren Lösung die Grundvoraussetzung für die 
Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
ist und im Interesse aller Staaten liegt.


